Der Bildjournalist





Bildjournalisten sind Journalisten,


... vermitteln Infos über Vorgänge, Ereignisse und Sachverhalte mit visuellen Mitteln (z.B. 


    Foto, Film, elektronische Geräte


... sind Wortjournalisten gleichgestellt





Zur Erinnerung: Journalist ist nach dem Berufsbild des DJV, wer „hauptberuflich an der Verbreitung von Informationen, Meinungen und Unterhaltung durch Massenmedien beteiligt ist. Journalisten sind für Presse (Tageszeitungen und Zeitschriften), Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), Nachrichtenagenturen und Pressedienste, in der Öffentlichkeitsarbeit und für die innerbetriebliche Information (Wirtschaft und Verwaltung), audiovisuelle Medien und Verlage mit aktueller Produktion tätig“.


Der (angestellte) Bildjournalist wird im Manteltarifvertrag für Redakteure an Tageszeitungen ausdrücklich erwähnt.





Aufgaben des Bildjournalisten sind unter anderem


... Herausfinden günstiger Aufnahmestandorte unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen


... Auswahl und Wartung des erforderlichen technischen Gerätes


... Bildauswahl, Bildschnitt, Bildbeschriftung, Materialarchivierung





Der Zugang zum Beruf ist wegen des Artikels 5 Grundgesetz (Freiheit der Meinungsäußerung, Pressefreiheit) für Bildjournalisten ebenso frei wie für alle anderen journalistisch Tätigen. Der (Bild-)Journalist muss rein theoretisch also weder Prüfungen hinter sich bringen noch eine Zulassung erwerben. In der Praxis sind jedoch Begabung und Ausbildung gefragt.





Bildjournalisten fühlen sich in den Redaktionen den schreibenden Kollegen oft unterlegen, da diese Aufträge verteilen und über die Qualität der Bilder urteilen. Jedoch sind Bildjournalisten keine Anhängsel, sondern vollwertige Redaktionsmitglieder (und nicht zu verwechseln mit fotografierenden Wortjournalisten)





Für Tageszeitungen arbeitende Bildjournalisten verdienen maßgeblich im Lokalteil (auch Lokalsport oder Lokalkultur) ihr Geld, da Bilder aus Welt zumeist von den Agenturen kommen.








Aus-, Fort- und Weiterbildung





zwei Wege: 	fotografische Ausbildung mit journalistischem Schwerpunkt


		journalistische Ausbildung mit Vorrang des Fotografierens


Theoretisch ist das Handwerkszeug des Fotografen binnen drei Monaten komplett zu lernen, doch danach muss Praxis und Routine folgen.








Fotorecht





Es gint kein eigenes Gesetz, das sich mit dem Recht der Fotografie befasst.


Jedoch binden bzw. unterstützen den Bildjournalisten folgende Gesetzestexte:


Urheberrechtsgesetz (UrhG)


	- schützt Urheber so genannter Lichtbildwerke, die als persönliche geistige Schöpfung 


   einzuordnen sind


dazu zählen:


	- Veröffentlichungsrecht


	- Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (Namens- oder Pseudonym-Nennung)


	- Recht, Entstellung des Werkes zu verbieten


	- Verwertungsrechte:


		- Vervielfältigungsrecht


		- Verbreitungsrecht


		- Ausstellungsrecht


		- Vorführungsrecht


	-Schutzfrist (wie lange das UrhG greift)





Persönlichkeitskeitsrecht


speziell: Recht am eigenen Bild zum Schutz der Abgebildeten





Rechte des Fotografen lassen sich in weiten Teilen von denen des Textredakteurs ableiten bzw. sind in der Medienrecht-Literatur nachzulesen.


 


Ein Stempel mit Namen, Telefonnummer und Honorar-Kontonummer sollte sich auf allen Papier-Bildern (speziell bei freien Fotografen) wiederfinden.








Pressekodex





In Kurzform (gilt gleichermaßen für Wort- wie Bildredakteure):


Achtung vor der Wahrheit ist oberstes Gebot.


Zur Veröffentlichung bestimmte Infos sind auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen.


Veröffentlichte Nachrichten, die sich nachträglich als falsch erweisen, hat das Publikumsorgan unverzüglich von sich aus richtig zu stellen.


Bei der Beschaffung von Infos und Bildern dürfen keine unlauteren Methoden angewandt werden.


Zugesicherte Vertraulichkeit ist grundsätzlich zu wahren.


Jede in der Presse tätige Person wahrt das Berufsgeheimnis, macht vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.


Redaktionelle Veröffentlichungen dürfen nicht durch Interessen Dritter beeinflusst werden - strikte Trennung von redaktionellem Text und Veröffentlichungen zu werblichen Zwecken.


Die Presse achtet das Privatleben des Menschen - das private Verhalten ist von öffentlichem Interesse.


Es widerspricht journalistischem Anstand, unbegründete Beschuldigungen, insbesondere ehrverletzender Art, zu veröffentlichen.


Mit der Verantwortung der Presse sind Veröffentlichungen in Wort und Bild nicht zu vereinbaren, die das sittliche oder religiöse Empfinden einer Personengruppe wesentlich verletzen könnten.


Verzicht auf unangemessen sensationelle Darstellung von Gewalt - Jugendschutz.


Niemand darf auf Grund seines Geschlechts oder seiner Zugehörigkeit zu einer Personengruppe diskriminiert werden.


Die Berichterstattung über schwebende Ermittlungs- und Gerichtsverfahren muss frei von Vorurteilen erfolgen.


Bei Berichten über medizinische Themen sollten beim Leser keine unbegründeten Befürchtungen oder Hoffnungen geweckt werden.


Wer sich für die Verbreitung oder Unterdrückung von Nachrichten bestechen lässt, handelt unehrenhaft und berufswidrig.


Es entspricht fairer Berichterstattung, vom Deutschen Presserat öffentlich ausgesprochene Rügen abzudrucken.








Wünsche des Redakteurs an den Fotografen





- Alternativ-Fotos zum jeweiligen Thema liefern


- angelieferte Fotos sollten noch genügend „Fleisch“ haben, um nachträglich kleinere 


   Formatänderungen zu ermöglichen


- Flexibilität bei unerwarteten Ereignissen


- Namen abgebildeter Personen müssen korrekt und vollständig sein


- die Frage des Rechts abgebildeter Personen am eigenen Bild muss geklärt sein





Wünsche des Fotografen an den Redakteur





- feste Ansprechpartner


- genaue Definition des Auftrag-Themas


- präzise und für beide Seiten bindende Terminabsprachen








Was macht ein Foto zum Pressefoto?





Kriterien:


... Veröffentlichung


... Zweckbestimmtheit





Aufgaben:


... Informationen liefern, Lesehilfe und Blickfänger sein, Aufmerksamkeit auf den Text lenken


... auch bildjournalistische Beiträge sollen auf visuellem Wege die W-Fragen beantworten


... dazu muss Fotograf bewusst mit dem Wirklichkeitsausschnitt arbeiten, den die Kamera 


    liefert - Finden des wesentlichen Details


... beim Nachrichtenfoto muss die Nachricht im Bild erkennbar sein


... das Foto sollte die Richtigkeit im Text enthaltener Informationen belegen


... es sollte (abseits vom Nachrichtenfoto) den Leser unterhalten, Emotionen ansprechen








Bildjournalistische Darstellungsformen





Nachricht, Bericht, Kommentar, Reportage, Feature finden ihre spezielle Entsprechung im Foto. Textjournalistische Techniken werden durch bildjournalistische ergänzt.





Nachrichtenfoto


ist bekannt








Feature


Die Jagd nach dem Leichtverdaulichen und nach „guter Unterhaltung“. Das Featuren, das Hervorheben oder Herausstellen von Personen oder Sachverhalten mit einem nachdenklich-beschaulichen oder heiter-satirischen Hintergrund wird im Bereich der journalistischen Fotografie manchmal als „interpretierendes Bild“ bezeichnet. Gute Feature-Fotos können durchaus die Ansprüche an Nachrichten- oder Reportage-Fotos erfüllen - die Grenzen sind jedenfalls fließend.





Foto als Selbstdarstellung


zeugt von schmaler Bandbreite des journalistischen Dokuments „Foto“. Oft gesehene Motive: edle Spender mit Scheck, Politiker beim Händeschütteln, aufgestellte Vereins-Gruppenfotos





Foto-Serie


Fortsetzung des Einzelfotos zu einem Thema - bei möglichst gleichem Standort und gleichem Objektiv. Beliebt bei Interviews, Vorstellungen von Akteuren oder großen Unglücken, um Abläufe zu demonstrieren.





Foto-Reportage


Ein Thema wird in viele Aspekte zerlegt und fotografisch eingekreist, wobei in einem Foto dieser Foto-Gruppe wesentliche Gesichtspunkte zusammengefasst werden sollten.








Bilder von Menschen





Ein Porträt ist gut, wenn es den Charakter des Porträtierten, seine Innerlichkeit und Äußerlichkeit so zeigt, dass es ein allgemein gültiges Abbild dieser Person, ein Ikon ergibt. Die Subjektivität der Fotografie wird hier besonders deutlich. Der Porträtierte ist dem Fotografen ausgeliefert.


Das menschliche Gesicht ist eine Ware, was sich in jeder Ausgabe von Zeitungen oder Zeitschriften erneut zeigt.








Veranstaltungen, Allerweltsthemen





Tipps zu gelungenen Motiven





Ehrungen


auch mal zeigen, was der Grund für die Auszeichnung ist





Vereinsberichterstattung


besser Bilder von Aktivitäten als von der Jahreshauptversammlung





Kommunalpolitik


statt den Politiker vor der Architektenskizze zu zeigen, lieber den Platz im Wohngebiet, wo vielleicht etwas verändert werden soll





Technik-Fotos


statt Gewirr von Drähten und Transistoren lieber einen Größenvergleich zeigen (z.B. Mikrochip und Daumennagel)


Massenveranstaltungen


besser als graue Menge wirken herausgezogene typische Vertreter, die jubeln, buhen, feiern...








Tipps zur Fotografen-Ausrüstung habe ich weggelassen!








Aufmachung und Layout





Zeitungsleser steigen stets über das Bild in die Seite ein, nicht über die Schlagzeile. Kein anderes Element findet in Zeitungen so viel Aufmerksamkeit wie Fotos und Grafiken.





Grundkriterien des Layouts:


- Wiedererkennungs-Effekt


- rasche Unterscheidbarkeit von anderen Blättern


- durch die Gestaltung muss ein Informationsversprechen vermittelt werden: aufgelockerte 


   Präsentation der redaktionellen Inhalte = leichte Lesbarkeit


- Aufmerksamkeit wecken


- Funktionalität: es muss Lesehilfe leisten, soll Fahrplan durch die Seite und das Gesamtblatt 


   sein = Orientierungshilfe für selektive Informationsaufnahme


- konsequente Anwendung der einmal entwickelten, erprobten und eingeführten 


   Gestaltungsform; sonst Verwirrung beim Leser


- Seitenfoto (Blickfang) großflächig platzieren; mindestens doppelt so groß wie das 


   zweitgrößte Foto


- Seitenfoto im oberen Seiten-Drittel platzieren


- Seitenfoto soll Schwerpunkt des redaktionellen Angebotes auf dieser Seite dokumentieren


- Formatwechsel bei den Fotos erzeugen Spannung


- Verbindung Foto/Text soll eindeutig sein


- Fotos und Anzeigen nicht direkt nebeneinander setzen - optische Konkurrenz


- weißer Raum ist keine Sünde


- Bewegungsablauf auf dem Foto soll in Seite hinein lenken; doch Vorsicht mit dem Kontern 


   am Computer: manchmal merkt es der Leser am Detail








Bildschnitt





aus inhaltlichen Gründen


... um so unmittelbar und damit so eindringlich wie möglich den Leser zu erreichen; unnötige 


    Details lenken nur vom Wesentlichen ab;


... formal wird durch Extrem-Formate der Aufmerksamkeitswert eines Fotos enorm gesteigert,


    inhaltlich werden neue ungewohnte Perspektiven betont (Reiz des Neuen)





aus drucktechnischen Gründen


... filigrane Details werden im Druck leicht zur konturlosen grauen Fläche und deshalb 


    abgeschnitten





aus platztechnischen Gründen


... ein passend geschnittenes Format spart Platz und gibt den Bildinhalt ausreichend 


    groß wieder


Bildunterschrift





Bildunterschriften sollten W-Fragen beantworten: Wer ist zu sehen, wo befindet er sich und was macht er zu welcher Zeit?


Die BU sollte auf den Augenblick der Bildaufnahme zuschreiben.


Sie sollte knapp, verständlich und als Leseanreiz für den Text formuliert sein.


Henri Nannen verlangte das „Vorlesen eines Bildes“


